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GESPALTENE AUSLEGUNG – SCHIZOPHRENIE IM MEHREBENENSYSTEM? 
Das Gebot der unionsrechtskonformen Auslegung verlangt vom deutschen Richter, sich bei der 
Anwendung des nationalen Rechts soweit wie möglich am Wortlaut und Zweck des Unionsrechts 
auszurichten. Aus unionsrechtlicher Warte ist dies jedoch nur insoweit erforderlich als der 
Anwendungsbereich des Unionsrechts reicht. Besteht deshalb die Möglichkeit, nur bei solchen 
Sachverhalten, die tatsächlich vom Unionsrecht erfasst sind, das nationale Recht im Sinne der 
unionsrechtlichen Vorgaben zu interpretieren und im Übrigen eine vermeintlich „richtigere“ 
Auslegung zu präferieren? Die Frage, ob eine solche gespaltene Auslegung überhaupt methodisch 
zulässig ist, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen, soll im Vortrag erörtert werden. 
Gemessen an den herausgearbeiteten Ergebnissen werden aktuelle Entscheidungen bewertet, in 
denen die Rechtsprechung eine solche gespaltene Auslegung vorgenommen oder zumindest 
erwogen hat. 


